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Schweiz. Kewerveverein

Die Delegierteuversamm-
lung des schweizerischen Ge-
werbevereins in Chur, 176
Mann stark, faßte folgende
Beschlüsse: Solothurn ist
nächster Versammlungsort.

Bei diesem Anlaß soll das 25jährige Jubiläum
des Vereins einfach gefeiert werden. Als Vorort wird
Bern bestätigt, Scheid egg er als Präsident.

Boos-Jegher referierte über das Bundesgesetz
betreffend Verkürzung der Arbeit au Samstagen und
über Gewerbegesetzgebung, auf Grund einer Enquete in
den Sektionen, Ablehnung des ersteren, und Förderung
des Gewerbewesens durch den Bund befürwortend.
Nach interessanter Diskussion wurde folgende kombinierte
Resolution angenommen: „Die Verkürzung der
Arbeitszeit an Samstagen wurde, soweit Hand-
werk und Gewerbe in Betracht fallen, sowohl in der

Abstimmung der Sektionen, als durch die Delegierten-
Versammlung als eine Lösung bezeichnet, die in der
Praktischen Ausführung zu den größten Schwierigkeiten
führen und den Ruf des Fabrikgesetzes gefährden würde.
Der Zentralvorstand wird daher eingeladen, neuerdings
dahin zu wirken, daß in die Bundesverfassung ein Ge-
Werbeartikel aufgenommen wird, auf Grund dessen eine
schweizerische Gewerbeordnung auszuarbeiten ist,

welche neben Bestimmungen über Arbeiterschutz, nament-
lich auch solche zur Gewerbeförderung enthält." —
Betreffend Lehrlingsprüfungen und des Vorgehens
gegen die Abzahlungsgeschäfte wurde der Vorstand ein-
geladen, die Fragen im Auge zu behalten. — Der
Vorstand wurde bestätigt; für den demissionierenden
Vogt-Basel J o st-DavoS gewählt.

Uerbandswesen.
Zimmerleutestreik in Bern. Nachdem in Zürich der

Zimmerleutestreik beendigt und sich die Ausständischen
wieder unter den alten Bedingungen zur Arbeit begeben
haben, sind bis jetzt alle Unterhandlungen im Zimmer-
leutestreik in Bern erfolglos geblieben. Am Dienstag
Vormittag ist der Präsident der Streikkommission zu
Regierungsrat Joliat geladen worden, um einen Ver-
mittlungsversuch zu besprechen. Joliat erklärte, daß,
wenn die Arbeiter auf ihrer Forderung von 48 bis
55 Cts. Stqndenlohn verharren, die gesamte Meister-
schaff des Äauhandwerkes auf nächsten Samstag ihren
Arbeiter kündigen werde. Der Vertreter der Arbeiter-
schaff erklärte, daß die Zimmerleute auf ihrer Forderung
beharren werden, zumal da bereits 13 Meister die For-
derung zugestanden haben. Am Nachmittag fand dann
eine stark besuchte Streikversammlung statt, die mit
Einstimmigkeit beschloß, trotz der angedrohten General-
aussperrung im Baugewerbe an ihren Forderungen
festzuhalten.
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